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«Jeder Schweizer ist  verpflichtet , Militärdienst  zu leisten. Das Gesetz sieht  
einen ziv ilen Ersatzdienst  vor .» Das besagt  Art ikel 59 der 
Bundesverfassung. Weil dem so ist , werden alle Schweizer im  Alter von 18 
Jahren zu einem  obligatorischen Orient ierungstag aufgeboten. Spätestens 
wenn das Aufgebot  eint r ifft ,  lassen sich ein paar Fragen nicht  mehr 
verdrängen:  «Welche Ziele habe ich beruflich und m ilitär isch? Wie st im me 
ich beide opt imal aufeinander ab? Und:  Welchen Spielraum habe ich 
dabei?» 
Egal, welche Ziele die Jugendlichen verfolgen:  Bet roffen ist  im mer auch 
der Lehrbetr ieb. Auch er  hat  Pläne, rechnet  vielleicht  dam it , dass die 
Lernenden nach der Ausbildung im  Bet r ieb bleiben – sei es bis zur 
Rekrutenschule oder gar darüber hinaus. Und selbst  das 
Rekrut ierungsverfahren tangier t  den Lehrbetr ieb, weil es Absenzen m it  
sich bringt . Es ist  deshalb von Vorteil,  wenn beide Seiten rechtzeit ig das 
Gespräch suchen. So können die gegenseit igen Bedürfnisse geklärt  und 
unnöt ige Konflikte verm ieden werden. 
Übrigens:  Auch Frauen sind in der Arm ee willkommen. Sie sollten deshalb 
nicht  im  Vornherein von solchen Gesprächen ausgeklamm ert  werden. 
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Was m üssen Lehrbetr iebe und Lernende wissen, wenn sie gemeinsam 
über Stellungspflicht , Militär und Beruf diskut ieren? Das Kreiskommando 
des Kantons Aargau hat  dazu ein k leines ABC zusammenget ragen (siehe 
Kasten) . Der wicht igste Grundsatz:  Die Erstausbildung hat  Vorrang vor 
Rekrutenschule, Ziv ilschutz und Ziv ildienst . Hinten anstehen muss 
dagegen eine allfällige Zweit -  oder Weiterbildung wie etwa ein 
Fachhochschulstudium. I ndividuelle Fragen beantwortet die Abteilung 
Militär  und Bevölkerungsschutz (AMB)  telefonisch unter  062 835 31 07 /  
062 835 31 15 oder per Mail unter  kreiskdo.am b@ag.ch. 
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%HUXIVPDWXULWlW� Die BMS zählt  zur  Grundbildung. Sie kann noch vor der 
RS absolvier t  werden (siehe Grundsatz) . 
 
'XUFKGLHQHU�56� Mit  der Durchdiener-RS (Dauer 10 Monate)  kann die 
gesamte Dienstpflicht  an einem  Stück absolviert  werden. 
 
*UXQGVDW]� Die RS (bzw. Zivilschutz/ Ziv ildienst )  m uss nach der 
Erstausbildung und vor einer allfälligen Zweitausbildung (berufliche 
Weiterbildung)  absolv iert  werden. Wer die Lehrabschlussprüfung nicht  
besteht , kann die RS verschieben. 
 
.DGHUDXVELOGXQJ� Eine m ilitär ische Kaderausbildung kann bis zu 50 
Wochen dauern (Offizier) , kann aber etappiert  werden. 
 
/RKQ� Lohnzahlungen während der Rekrutenschule müssen zwischen 
Bet r ieb und Angestellten ausgehandelt  werden. Rekruten haben Anrecht  
auf Erwerbsersatz von rund 1600 Franken pro Monat . Bezahlt  der 
Arbeitgeber Lohn, geht  der Erwerbsersatz an ihn. 



 
2ULHQWLHUXQJVWDJ� Der Or ient ierungstag inform iert  über die 
verschiedenen Dienstmodelle (Milit är, Zivilschutz, Ziv ildienst ) . Er ist  für 
alle Männer im  18. Altersjahr obligatorisch. Die Lehrbet r iebe m üssen die 
Jugendlichen freistellen. Es gibt  keinen Anspruch auf Erwerbsersatz. 
�
5HNUXWHQVFKXOH��Die Rekrutenschule ist  grundsätzlich im  20. Altersjahr 
zu absolv ieren, kann aber bis zum Abschluss der Erstausbildung 
verschoben werden. Auch eine Vorverschiebung ist  möglich. 
Rekrutenschulen starten im  März, Juli und November und dauern je nach 
Truppengat tung 18 oder 21 Wochen. Bei der Som mer-RS sind 
Überschneidungen m it  dem Lehrvert rag (dauert  meist  bis Anfang August )  
möglich. Es besteht  Anrecht  auf Erwerbsersatz. 
 
5HNUXWLHUXQJ� Während der Rekrut ierung wird die Tauglichkeit  abgeklär t , 
anschliessend erfolgt  die Einteilung. Die Rekrut ierung ist  für alle Männer 
obligatorisch und dauert  zwei Tage. Die Lehrbetr iebe m üssen die 
Jugendlichen freistellen und haben Anrecht  auf Erwerbsersatz. 


